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Bekanntmachung  
 

 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 Satz 6 der Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(11. BayIfSMV) vom 15. Dezember 2020 (BayMBl. Nr. 737, BayRS 2126-1-15-G), die zuletzt durch 
Verordnung vom 12. Februar 2021 (BayMBl. Nr. 112) geändert worden ist, macht das Landratsamt 
Dachau bekannt: 

 

Das Landratsamt Dachau macht das Unterschreiten des Inzidenzwerts unverzüglich amtlich bekannt  
(§ 18 Abs. 1 Satz 6 der 11. BayIfSMV). Für den Inzidenzwert maßgeblich sind gemäß  
§ 28a Abs. 3 Satz 10 IfSG die tagesaktuellen Fallzahlen des Robert Koch Instituts (RKI). 

Für folgende Schulen bzw. Jahrgangsstufen oder Schulklassen findet Präsenzunterricht ab dem 
22.02.2021 unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern auch in den Unterrichtsräumen statt: 

 

1. an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen,  

2. an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Förderzentren einschließlich der schulvorbereitenden 
Einrichtungen sowie an weiteren Jahrgangsstufen der Förderzentren in den Förder-
schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, körperliche und 
motorische Entwicklung, Sehen und weiterer Förderbedarf sowie Hören und weiterer 
Förderbedarf,  

3. an den Schulen für Kranke in Abstimmung mit den Kliniken und 4.  

4. in den Abschlussklassen der übrigen Schulen gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 der 11. BayIfSMV 
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Kann die Einhaltung des Mindestabstands nicht durchgehend und zuverlässig gewährleistet werden, ist 
in den Wechselunterricht überzugehen.  

Der eingeschränkte Regelbetrieb in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegstellen wird ab dem 
22.02.2021 aufgenommen. 

Diese Bekanntmachung tritt am 22. Februar 2021 in Kraft und mit Ablauf des 7. März 2021 außer Kraft. 

 
 
Dachau, 19.02.2021 

 

Dr. Holland 

Oberregierungsrat 
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